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Achtung: die Anmerkungen in Kursivschrift dienen als Hinweis, wenn Sie in dem Muster eine Wahl treffen müssen. In der definitiven Fassung der Arbeitsordnung müssen sie gestrichen werden.
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* * * * *
VERWALTUNGSSITZ



GESELLSCHAFTSSITZ

Rue d’Arlon 53 (Bfk 4) - B-1040 Brüssel

Rue Godefroid 11 - B-5000 Namur


Dexia: 
091-0115846-57

Tel.: 02-233 20 03 - Fax: 02-233 31 13


MwSt.:BE 451 461 655

E-Mail: commune@uvcwb.be

I. Allgemeine Bestimmungen
Aktenzeichen bei der Inspektion der Sozialgesetze:

Verwaltungseinheit (Gemeinde/ÖSHZ und Adresse):

Arbeitsplatz:

Eintragungsnummer beim LASSPLV:

Kasse für Familienbeihilfen (vollständige Angaben):

Arbeitsunfallversicherungsgesellschaft (vollständige Angaben):

II. Arbeitsdauer

Artikel 1

1.1 Statutarische Bedienstete

Die Wochenarbeitszeit eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers ist gemäss dem Verwaltungsstatut festgelegt.

Gleitende Arbeitszeiten werden gemäss der Ordnung in Bezug auf die innere Verwaltung, die diesbezüglich von der Gemeinde verabschiedet worden ist, angewandt.

1.2 Personalmitglieder mit Arbeitsvertrag

Variante 1

	Die Wochenarbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten wird gemäss festgelegt.


(Verweis auf eine von der Behörde diesbezüglich verabschiedete Regelung, wobei es sich um das Verwaltungsstatut handeln kann, wenn das Kapitel dieses Statuts über die Arbeitsdauer auf Personalmitglieder mit Arbeitsvertrag ausgedehnt worden ist.)
Variante 2

	Die auf statutarische Bedienstete anwendbaren Bestimmungen sind ebenfalls auf Personalmitglieder mit Arbeitsvertrag anwendbar.


(Variante 2 ist auf Verwaltungen anwendbar, die keine spezifischen Regeln für Personalmitglieder mit Arbeitsvertrag angenommen haben.)

Sowohl für statutarische Bedienstete als auch für Personalmitglieder mit Arbeitsvertrag gilt Folgendes: wenn die Wochenarbeitszeit in den Fällen und unter den Bedingungen, die im Gesetz vom 14. Dezember 2000 zur Festlegung bestimmter Aspekte der Arbeitszeitgestaltung im öffentlichen Sektor (oder im Gesetz vom 16. März 1971 über die Arbeit in vom ÖSHZ abhängigen Pflegeanstalten) vorgesehen sind, überschritten wird, muss die durchschnittliche Wochenarbeitszeit auf Quartalsbasis eingehalten werden.

Für Teilzeitarbeitnehmer, deren Wochenarbeitszeit variabel ist, wird eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit auf der Grundlage des folgenden Bezugszeitraums errechnet: vom . . . . . . . .. . . bis zum . . . . . . . . . . (höchstens drei Monate).

III. Arbeitszeiten

Artikel 2

Für vollzeitbeschäftigte Bedienstete sind die Arbeitszeiten wie folgt festgelegt:

	Tag
	Uhrzeit
	Uhrzeit
	Uhrzeit
	Uhrzeit
	Gesamt

	Montag
	von
	bis
	von
	bis
	

	Dienstag
	von
	bis
	von
	bis
	

	Mittwoch
	von
	bis
	von
	bis
	

	Donnerstag
	von
	bis
	von
	bis
	

	Freitag
	von
	bis
	von
	bis
	

	
	
	
	
	Gesamt
	


Arbeitspause am Vormittag und/oder am Nachmittag:

-
vormittags: von

bis

-
nachmittags: von

bis

Andere oben nicht erwähnte anwendbare Arbeitszeiten (fest, variabel, zyklisch, in Schichten) befinden sich in der Anlage zur vorliegenden Arbeitsordnung.

Bei variablen Arbeitszeiten müssen die täglichen Arbeitszeiten (verschiedene Möglichkeiten in der Anlage) den betreffenden Arbeitnehmern mindestens fünf Werktage im Voraus auf folgende Weise mitgeteilt werden:

• auf einer vom Arbeitgeber datierten und unterzeichneten Bekanntmachung werden individuell die täglichen Arbeitszeiten für jeden Teilzeitbeschäftigten festgelegt. Diese Bekanntmachung wird an der Stelle angeschlagen, wo am Arbeitsplatz die Arbeitsordnung eingesehen werden kann.

IV. Ruhetage und Urlaub

Artikel 3

Statutarischen Bediensteten oder Personalmitgliedern mit Arbeitsvertrag werden die gesetzlichen und vorschriftsmässigen Feiertage gemäss dem Verwaltungsstatut des Personals zuerkannt.
Variante 1

	Fällt ein gesetzlicher oder vorschriftsmässiger Feiertag mit einem Inaktivitätstag zusammen, wird ein Ersatzurlaubstag zuerkannt, der unter denselben Bedingungen wie der Jahresurlaub genommen werden kann.

(Das Bürgermeister- und Schöffenkollegium) / (der Rat) (bitte angeben) kann bestimmten Bediensteten je nach Notwendigkeit des Dienstes auferlegen, an den in vorliegendem Artikel bestimmten Urlaubstagen zu arbeiten.

In diesem Fall haben sie Anrecht auf einen Ersatzurlaubstag, der unter denselben Bedingungen wie der Jahresurlaub genommen werden kann.

Der im vorliegenden Artikel erwähnte Urlaub wird mit einem Zeitraum aktiven Dienstes gleichgesetzt. Befindet der Bedienstete sich an dem Feiertag im Stand der Zurdispositionsstellung oder Inaktivität, wird sein administrativer Stand weiter gemäss den Verordnungsbestimmungen, die für ihn gelten, bestimmt.


Variante 2

	Fällt ein gesetzlicher oder vorschriftsmässiger Feiertag mit einem Inaktivitätstag zusammen, wird er durch einen gewöhnlichen Arbeitstag ersetzt. Die Ersatztage werden von der Behörde festgelegt. Diese Tage werden spätestens am 15. Dezember des Jahres vor dem Jahr mit den zu ersetzenden Feiertagen in einer in den Räumlichkeiten des Arbeitgebers angeschlagenen Bekanntmachung mitgeteilt. Eine Abschrift dieser Bekanntmachung wird der Arbeitsordnung in der Anlage beigefügt.


Artikel 4

Die Dauer des Jahresurlaubs und die Modalitäten für die Gewährung dieses Urlaubs werden gemäss den nachfolgenden Bestimmungen festgelegt:

· für Personalmitglieder mit Arbeitsvertrag und zeitweilige Personalmitglieder: gemäss den am 28. Juni 1971 koordinierten Gesetzen und den auf sie anwendbaren Verwaltungsbestimmungen,

-
für statutarische Bedienstete: gemäss dem Verwaltungsstatut.

Urlaubstage werden im Einvernehmen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber festgelegt. Zu diesem Zweck müssen die Arbeitnehmer (Tage, Wochen) im Voraus bei der von der Behörde bestimmten Person einen schriftlichen Antrag einreichen.

Ein ununterbrochener Zeitraum von einer Woche Urlaub wird in jedem Fall zuerkannt. Ausser bei anders lautender Bitte des betreffenden Arbeitnehmers wird Jugendlichen unter achtzehn Jahren am Ende des Urlaubsjahres ein ununterbrochener Zeitraum von drei Wochen und anderen Arbeitnehmern ein ununterbrochener Zeitraum von zwei Wochen zuerkannt zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober des Urlaubsjahres.

Personal mit Kindern im schulpflichtigen Alter wird während der Schulferien Vorrang eingeräumt.

V. Entlohnung

Artikel 5

Die Entlohnung wird monatlich gezahlt. Sie wird ab dem Datum des Dienstantritts geschuldet. Sie wird am Ende des betreffenden Monats gezahlt, ausser für definitiv ernannte Bedienstete, deren Entlohnung im Voraus gezahlt wird.

Artikel 6

Die Auszahlung der Entlohnung erfolgt je nach Wahl des Arbeitnehmers:

-
per Überweisung auf das Bankkonto. Zu diesem Zweck muss jeder Arbeitnehmer die Nummer des Privatkontos mitteilen, auf das dieser Betrag überwiesen wird,

· per Postscheckanweisung,

· per Zirkularscheck,

· oder bei Abtretung oder Beschlagnahme auf Antrag des Arbeitnehmers per Auszahlung in die Hand. Die Auszahlung findet in folgender Räumlichkeit statt: ....

Auf die Entlohnung des Arbeitnehmers können nur die in Artikel 23 des Gesetzes vom 12. April 1965 über den Schutz der Entlohnung der Arbeitnehmer aufgezählten Abzüge angerechnet werden.

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich dazu, möglichst schnell jede Summe, die ihm unberechtigterweise bewilligt worden ist, zurückzuerstatten.

VI. Pflichten der Arbeitnehmer

A/ Personenstand

Artikel 7

Arbeitnehmer müssen dem Arbeitgeber alle notwendigen Angaben für ihre Eintragung in das Personalregister und für die Anwendung der sozial- und steuerrechtlichen Vorschriften (Anschrift, Telefonnummer, Anzahl Kinder zu Lasten, Personenstand usw.) liefern. Jede Änderung muss dem Arbeitgeber in kürzester Frist mitgeteilt werden.

B/ Diskretionspflicht

Artikel 8

Sowohl während des Arbeitsverhältnisses als auch nach dessen Ende, aus gleich welchem Grund, sind Arbeitnehmer zur strikten Einhaltung der Diskretionspflicht verpflichtet.

Infolgedessen sind sie formell dazu verpflichtet, niemandem Informationen, von denen sie anlässlich der Ausübung ihres Amtes Kenntnis erhalten haben, mitzuteilen und sie auch nicht direkt oder indirekt zu ihrem persönlichen Nutzen zu verwenden.

C/ Verantwortung

Artikel 9

Arbeitnehmer sind verpflichtet, ihre Arbeit in der vereinbarten Zeit an dem vereinbarten oder von der Behörde bestimmten Ort mit Sorgfalt, Rechtschaffenheit und Gewissenhaftigkeit auszuführen.

Verspätetes Ankommen, Arbeitsunterbrechung, vorzeitiges Verlassen (ausser bei höherer Gewalt oder aus gesetzlichem Grund) unterliegen der vorherigen Erlaubnis des Arbeitgebers. In Ermangelung einer Rechtfertigung setzen Arbeitnehmer sich den in der vorliegenden Arbeitsordnung erwähnten Strafmassnahmen aus.

Artikel 10

Arbeitnehmer müssen im Hinblick auf die Ausführung des Arbeitsverhältnisses gemäss den Befehlen und Anweisungen, die ihnen von ihrem Arbeitgeber oder dessen Beauftragten gegeben werden, handeln.

Artikel 11

Arbeitnehmer sind verpflichtet, ihren Arbeitgeber über Mängel, die sie an dem ihnen anvertrauten Material feststellen, zu informieren.

Bei Schäden, die von Arbeitnehmern verursacht werden, können Entschädigungen oder Schadenersatz von ihnen eingefordert werden, und zwar bei Diebstahl, schwerwiegendem Fehler oder leichtem Fehler mit Gewohnheitscharakter.

Die Höhe dieser Entschädigungen oder dieses Schadenersatzes wird im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer oder durch gerichtliche Entscheidung festgelegt; sie können unter Berücksichtigung der Gesetzesbestimmungen von der Entlohnung abgehalten werden.

VII. Verschiedene Verbote

Artikel 12

Arbeitnehmern ist es ausdrücklich untersagt, aufgrund ihrer Berufstätigkeit Spenden, Zuwendungen oder andere Vorteile zu erbitten, sich direkt oder indirekt versprechen zu lassen oder anzunehmen.

Aktive oder passive Korruption ist ihnen strengstens untersagt.

Artikel 13

Arbeitnehmern ist es unter anderem untersagt:

1.
unerlaubt Maschinen oder Apparate zu benutzen oder anzuschalten,

2.
in Räumlichkeiten zu rauchen, in denen ein Anschlag dies untersagt,

3.
unerlaubt Personen in Räumlichkeiten des Arbeitgebers einzulassen,

4.
am Arbeitsplatz Drucksachen oder ähnliche Bekanntmachungen zu verteilen oder auszuhängen, Versammlungen abzuhalten, Werbung zu machen, Kollekten abzuhalten oder Gegenstände zum Verkauf anzubieten, ausser mit ausdrücklicher Erlaubnis des Arbeitnehmers oder wenn es sich um Rechte handelt, die im Gewerkschaftsstatut vorgesehen sind,

5.
alkoholische Getränke zum Arbeitsplatz mitzubringen, ausser mit Einverständnis des Arbeitgebers,

6.
am Arbeitsplatz unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zu stehen,

7.
Drogen zum Arbeitsplatz mitzubringen.

VIII.
Aufgaben und Pflichten des verantwortlichen Personals

Artikel 14

Arbeitnehmer müssen Personen, die am Arbeitsplatz irgendeine Autoritätsfunktion ausüben, Gehorsam und Respekt entgegenbringen.

Mit der Direktion oder Aufsicht beauftragte Personen sind Arbeitnehmern gegenüber zur Einhaltung der Regeln von Gerechtigkeit, Sittlichkeit und Korrektheit gehalten.

IX. Ende des Arbeitsverältnisses

Artikel 15

-
Für statutarische Bedienstete: gemäss dem Verwaltungsstatut und den Bestimmungen des Gemeindegesetzes, die sich auf die Disziplinarordnung beziehen.

-
Für Personalmitglieder mit Arbeitsvertrag: gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge.

Artikel 16

Unbeschadet der Beurteilungsbefugnis des Richters werden nachfolgende Sachverhalte von beiden Seiten als schwerwiegender Grund, der die Beendigung des Arbeitsvertrags ohne Kündigungsfrist oder Entschädigung rechtfertigt, betrachtet:

1.
wiederholte ungerechtfertigte Abwesenheiten - nach schriftlicher Mahnung,

2.
ständiges Fernbleiben von der medizinischen Kontrolluntersuchung - nach schriftlicher Mahnung,

3.
verlängertes und wiederholtes Benutzen von Geräten am Arbeitsplatz zu privatem Zweck (Telefon, Internet, usw.) - nach schriftlicher Mahnung (Verweis auf die Charta der Benutzer, falls der Arbeitgeber eine ausarbeitet, die in der Anlage zur Arbeitsordnung beigefügt werden muss),

4.
Verweigerung der Ausführung einer anvertrauten Arbeit und offensichtliche Handlungen von Ungehorsam,

5.
Gefährdung der persönlichen Sicherheit oder der Sicherheit anderer Personen,

6.
Preisgabe an Dritte von Auskünften, die unter das Berufsgeheimnis fallen,

7.
Verheimlichung von Fehlern,

8.
Diebstahl,

9.
Korruption,

10.
sexuelle oder moralische Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz,

11.
Fälschen von ärztlichen Attesten oder Arbeitszeitblättern,

12.
Arbeiten ausserhalb der Gemeindeverwaltung (des ÖSHZ) während eines Zeitraums der Arbeitsunfähigkeit, die durch ärztliches Attest gedeckt ist,

13.
üble Nachrede oder Verleumdung,

14.
Einnahme von Drogen am Arbeitsplatz,

15.
Zustand der Trunkenheit.

Diese Liste ist nicht erschöpfend.

Gemäss Artikel 28 des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge können nur schwerwiegende Gründe, die per Einschreiben oder durch Aushändigen eines Schriftstückes oder durch Gerichtsvollzieherurkunde binnen drei Werktagen nach der Beurlaubung notifiziert worden sind, als Rechtfertigung geltend gemacht werden.

X. Strafen

Artikel 17

17.1 Personalmitglieder mit Arbeitsvertrag
Bei Nichteinhaltung seitens der Arbeitnehmer der Vertragspflichten und der vorliegenden Arbeitsordnung, die keinen schwerwiegenden Grund für die Beendigung des Arbeitsvertrags bildet, können folgende Strafen verhängt werden:

a)
eine schriftliche Mahnung bei folgenden Verstossen:

-
wiederholte ungerechtfertigte Abwesenheiten,

-
Fernbleiben von einer medizinischen Kontrolluntersuchung,

-
verlängertes und wiederholtes Benutzen von Geräten am Arbeitsplatz zu privatem Zweck (Telefon, Internet, usw.),

-
Benutzen oder Anschalten von Maschinen oder Apparaten, die dem Arbeitnehmer nicht anvertraut worden sind,

-
Rauchen in Räumlichkeiten, in denen ein Anschlag dies untersagt,

-
unerlaubtes Einlassen von Personen in Räumlichkeiten des Arbeitgebers,

-
folgende Handlungen: am Arbeitsplatz Drucksachen oder ähnliche Bekanntmachungen verteilen oder aushängen, Versammlungen abhalten, Werbung machen, Kollekten abhalten oder Gegenstände zum Verkauf anbieten, ausser mit ausdrücklicher Erlaubnis des Arbeitnehmers oder wenn es sich um Rechte handelt, die im Gewerkschaftsstatut vorgesehen sind,

· ...

b)
eine Geldstrafe, die einem Fünftel der monatlichen Entlohnung entspricht, bei folgenden Verstossen:
-
Fernbleiben von einer medizinischen Kontrolluntersuchung,

-
verlängertes und wiederholtes Benutzen von Geräten am Arbeitsplatz zu privatem Zweck (Telefon, Internet, usw.),

-
...

Keine Strafe darf verhängt werden, ohne dass das Personalmitglied mit Arbeitsvertrag zu seiner Verteidigung über alle Sachverhalte, die ihm von der Behörde zur Last gelegt werden, angehört worden ist.

Der Betreffende kann den Beistand eines Verteidigers seiner Wahl erhalten.

17.2 Statutarische Bedienstete
Strafen werden statutarischen Bediensteten gemäss den Artikel n 281 und folgenden des Gemeindegesetzes auferlegt.

Geldstrafen kommen der Gemeindekasse zu, ob es sich um ernanntes Personal oder Vertragspersonal handelt.

(Achtung, für statutarische Bedienstete gilt nur die Disziplinarstrafe der Gehaltskürzung als Geldstrafe im Sinne des Gesetzes über die Arbeitsordnungen.)
XI. Krankheit oder Unfall

Artikel 18

Bei Abwesenheit wegen Krankheit oder Unfalls (andere Unfälle als Arbeitsunfälle) müssen Arbeitnehmer die Ordnung in Bezug auf Abwesenheiten wegen Krankheit, die in der Anlage zur vorliegenden Arbeitsordnung beigefügt ist, einhalten.

XII. Arbeitsunfall

Artikel 19

Arbeitnehmer, die am Arbeitsplatz oder auf dem Weg zur oder von der Arbeit Opfer eines Unfalls werden, müssen den Arbeitgeber sofort informieren oder informieren lassen, wobei sie dem Arbeitgeber alle für die Unfallerklärung notwendigen Angaben erteilen. Nach Möglichkeit ist die Zeugenaussage einer oder mehrerer Personen aufzunehmen.

Arbeitnehmer, die Opfer eines Arbeitsunfalls sind, dürfen Arzt, Apotheker und Pflegeeinrichtung frei wählen.
XIII.
Verbot moralischer oder sexueller Belästigung am Arbeitsplatz
Artikel 20

Alle Arbeitnehmer haben das Recht mit Würde behandelt zu werden. Moralische oder sexuelle Belästigung oder Gewalt am Arbeitsplatz dürfen nicht zugelassen oder toleriert werden. Diese Begriffe werden gemäss dem Gesetz vom 4. August 1996 über das Wohlbefinden der Arbeitnehmer bei der Ausführung ihrer Arbeit, abgeändert durch das Gesetz vom 11. Juni 2002 über den Schutz gegen Gewalt und moralische oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, definiert.

Artikel 21

Folgende Massnahmen werden ergriffen, um Arbeitnehmer vor sexueller oder moralischer Belästigung am Arbeitsplatz zu schützen:

(Diese Massnahmen betreffen mindestens:

1.
materielle Ausstattung des Arbeitsplatzes, um Gewalt und moralischer oder sexueller Belästigung am Arbeitsplatz vorzubeugen,

2.
Beschreibung der Mittel, die Opfern zur Verfügung gestellt werden, um Hilfe zu erhalten, und Beschreibung, wie man sich an den Gefahrenverhütungsberater und an die für Gewalt und moralische oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bestimmte Vertrauensperson wendet,

3.
schnelle und unparteiliche Untersuchung der Vorfälle von Gewalt und moralischer oder sexueller Belästigung am Arbeitsplatz,

4.
Betreuung, Hilfe und Unterstützung der Opfer,

5.
Massnahmen zum Opferbeistand und zur Erleichterung der Arbeitswiederaufnahme,

6.
Verpflichtungen der Vorgesetzten im Bereich Vorbeugung von Gewalttaten und moralischer oder sexueller Belästigung am Arbeitsplatz,

7.
Information und Ausbildung der Arbeitnehmer,

8.
Information des Ausschusses.)
XIV. Verschiedenes

Artikel 22

Verwaltungsauskünfte:

1.
Name des Gefahrenverhütungsberaters, der auf die psychosozialen Aspekte der Arbeit und der Gewalt, der moralischen und sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz (intern oder extern) spezialisiert ist: 

2.
Vertrauensperson (fakultativ): 

3.
Personalien des Arbeitsarztes (Einrichtung, bei der der Arbeitgeber angeschlossen ist):

Bei einem Unfall am Arbeitsplatz steht dem Arbeitnehmer an folgendem Ort ein Verbandkasten zur Verfügung:

Die erste Hilfe wird geleistet von Herrn/Frau: 


Adresse: 
Tel.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

(Name der bestimmten Person und Ort, an dem sie erreichbar ist, angeben)
4.
Die verschiedenen Dienste der Arbeitsinspektion befinden sich in:

Kontrolle der Sozialgesetze (Für Beschäftigung, Arbeit und Soziale Konzertierung):

Kontrolle über das Wohlbefinden am Arbeitsplatz:

Sozialinspektion (Für Soziale Sicherheit):

Datum des In-Kraft-Tretens:

Unterschrift des Arbeitgebers

* * * * *
Anlagen


Arbeitszeiten (die nicht in Artikel 2 der Arbeitsordnung erwähnt sind):
Stنdte‑ und Gemeindeverband der Wallonie


